
 

 

Prüfschema Reiseleistungen 

- Margenbesteuerung bei Reiseleistungen möglich, § 25 UStG 
- Voraussetzungen: 

o Unternehmer nimmt für die Durchführung der Reise Gegenstände und Dienstleistungen 
Dritter in Anspruch (= Reisevorleistungen), die dem Reisenden unmittelbar 
zugutekommen 

o Bestandteile Reiseleistungen (z. B.): Beförderung/Transfer, Beherbergung, Verpflegung, 
Reisebegleiter, Veranstaltungen, Eintrittsberechtigungen 

o Voraussetzung Reiseleistung: Erbringen eines Bündels an Einzelleistungen, welches 
zumindest eine Beförderungs- oder Beherbergungsleistung enthält 

o Für die Anwendung des § 25 UStG genügt eine einzelne Leistung nur dann, wenn es sich 
um eine Beherbergungsleistung handelt 

- § 25 UStG ist nur bei Inanspruchnahme von Reisevorleistungen durch den Unternehmer 

anwendbar, nicht bei Einsatz eigener Mittel (Eigenleistungen, z. B. eigene Beförderungsmittel, 
eigenes Hotel, Betreuung durch angestellte Reiseleiter) 

- Bemessungsgrundlage für die Steuer: Differenz (Marge) zwischen Betrag, den der 
Leistungsempfänger entrichtet und den Aufwendungen für die Reisevorleistungen, abzüglich der 
Umsatzsteuer 

 Berechnung der Marge für jeden einzelnen Teilnehmer 

- Umsatzsteuerbeträge, die auf Reisevorleistungen entfallen, sind vom Vorsteuerabzug 
ausgeschlossen 

- Umsatzsteuerbeträge, die dem Unternehmer für andere für sein Unternehmen ausgeführte 

Leistungen in Rechnung gestellt werden, sind unter Beachtung der Voraussetzungen des § 15 
UStG als Vorsteuer abziehbar 

 z. B. Vorsteuerbeträge, die beim Erwerb von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, 
Büromaterial oder die Erbringung von Eigenleistungen (Anschaffung Reisebus) anfallen 

  



 

 

i. Allgemeiner Überblick über Reiseleistungen 
(die einzelnen Reisearten werden detailliert auf den folgenden Seiten aufgegriffen) 

  

Reiseleistungen

Durchführung und 
Abwicklung durch externen 

Reiseveranstalter

keine steuerbaren 
Einnahmen

Durchführung und 
Abwicklung durch 

Kirchengemeinde: tritt als 
Veranstalter oder als 

Veranstalter vor Ort auf

- es werden Gegenstände und Dienstleistungen 
Dritter in Anspruch genommen 

(= Reisevorleistungen), die den Reisenden 
unmittelbar zugute kommen

- die Reise wird im eigenen Namen angeboten

Reisevorleistungen werden 
im Drittland ausgeführt 
(Ziel der Reise = kein 
Mitgliedsland der EU)

steuerfrei gem. 
§ 25 Abs. 2 UStG

Reisevorleistungen werden 
im Gemeinschaftsgebiet 

(EU) ausgeführt

Margenbesteuerung
gem. § 25 UStG mit 

Regelsteuersatz 
i. H. v. 19 %

es werden Reiseleistungen 
durch den Einsatz eigener 

Mittel erbracht (z. B. 
eigene Beförderungsmittel, 

Hotel, Betreuung durch 
angestellte Reiseleiter, 

z. B. Pfarrer)

§ 25 UStG 
(Margenbesteuerung) ist 

(für diesen Teil) nicht 
anwendbar

Regelsteuersatz: i. H. v. 19 
%

(§ 12 Abs. 1 UStG)
Bemessungsgrundlage: 
Einnahmen für erbrachte 

Reiseleistungen



 

 

ii. Reisen mit kirchlichem Verkündigungsauftrag 

- Glaubensvermittlung steht im Vordergrund (Bsp.: z. B. Ministranten-Zeltlager, Ausflüge 
mit Firmlingen, Kommunionkindern, Konfirmanden etc.) 

 

  

kirchlicher Verkündigungsauftrag steht im 
Vordergrund (z. B. permanente geistliche 

Begleitung, regelmäßige Gottesdienstbesuche, u. 
ä.; muss im Programm ersichtlich sein, 

Kombination mit touristischen Elementen ist 
auszuschließen)

Durchführung und 
Abwicklung durch 

externen 
Reiseveranstalter

...

Durchführung und 
Abwicklung durch 

Kirchengemeinde: tritt 
als Veranstalter oder als 
Veranstalter vor Ort auf

Teilnahmegebühr 
für Eigenleistung

privatrechtliche Vereinbarung 
(Gebührensatzung nicht 

vorhanden)

- wird veranstaltet durch eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts

- Einnahmen werden überwiegend zur 
Deckung der Kosten verwendet (Gewinn < 

50% der Einnahmen)

steuerbare Leistungen, 
steuerbefreit gem. 
§ 4 Nr. 22 a) UStG

darunter fällt auch die Abgabe geringfügiger 
Verpflegungsleistungen, (z. B. Bewirtung mit kalten 
Gerichten, Kaffe und Kuchen), welche bei zeitlich 

eng bemessenen Tagesveranstaltungen zur 
Gewährleistung der Kontinuität und eines 

ordnungsgemäßen Tagungsablauf unerlässlich 
erscheinen

Originär kirchen-hoheitliche Aufgabe,wird auf 
öffentlich-rechlichter Grundlage (z. B. 

öffentlich-rechtliche Gebührensatzung, 
Beitragssatzung) erbracht 

(vergleichbare auf privatrechtlicher Grundlage 
erbrachte Leistungen nach § 4 Nr. 22a) UStG 

wären steuerfrei)

nicht steuerbar,
da die Kirchengemeinde 
gem. § 2b Abs. 2 Nr. 2 

UStG keine 
Unternehmerin ist

darunter fällt auch die Abgabe geringfügiger 
Verpflegungsleistungen, (z. B. Bewirtung mit kalten 

Gerichten, Kaffe und Kuchen), welche bei zeitlich eng 
bemessenen Tagesveranstaltungen zur Gewährleistung der 

Kontinuität und eines ordnungsgemäßen Tagungsablauf 
unerlässlich erscheinen

Einnahmen aus 
Übernachtungs-

leistungen

Margenbesteuerun
g

gem. § 25 UStG 
mit 

Regelsteuersatz 
i. H. v. 19 %

Einnahmen aus (nicht 
nur geringfügigen) 

Verpflegungsleistungen

zusätzlich Beherbergung 
oder Verpflegung

Ja

Margenbesteuerung
gem. § 25 UStG mit 

Regelsteuersatz 
i. H. v. 19 %

Nein

Regelsteuersatz: 
i. H. v. 19 %

(§ 12 Abs. 1 UStG)



 

 

iii. Jugendreisen 

 

  

Jugendreisen, für Personen 
vor Vollendung des 

27. Lebensjahres 

Durchführung und 
Abwicklung durch 

externen gewerblichen 
Anbieter

...

Durchführung und 
Abwicklung durch 

Kirchengemeinde als 
Veranstalter

Leistungen der Jugendhilfe 
nach § 2 Abs. 2 SGB VIII

Teilnahmegebühr inkl. 
Beherbergung, 

Verpflegung und 
übliche 

Naturalleistungen

steuerfrei gem. § 4 Nr. 
25 UStG

gilt auch für Personen, 
die bei den Leistungen 

tätig sind (Betreuer)



 

 

iv. Bildungsreisen/ Studienreisen 

 

  

Bildungsreisen/
Studienreisen

Durchführung und 
Abwicklung durch externen 

gewerblichen Anbieter

...

Durchführung und 
Abwicklung durch 

Kirchengemeinde: tritt als 
Veranstalter oder als 

Veranstalter vor Ort auf

- Träger der Weiterbildung = in § 4 Nr. 22 UStG genannter Unternehmer, z. 
B. juristische Person d. öffentlichen Rechts (z. B. Kirchengemeinde), 

gemeinnütziger Verein/ Stiftung

- Tagungsinhalte sind belehrender Art

- Teilnahmebeträge dienen der Kostendeckung (gilt z. B. wenn die Reise 
durch Zuschüsse mitfinanziert wird)

Bildungsveranstaltung im 
engeren Sinne: Erziehung 

von Kindern und 
Jugendlichen, Schul- oder 

Hochschulunterricht, 
Ausbildung, Fortbildung oder 

berufliche Umschulung

Teilnahmegebühr 
(Eigenleistung)

steuerfrei 
gem. § 4 Nr. 22 UStG

Beherbergungs-/
Verpflegungsleistungen

Margenbesteuerung 
gem. § 25 UStG mit 

Regelsteuersatz i. H. v. 19 %

Freizeit- und 
Hobbyveranstaltungen

Margenbesteuerung
gem. § 25 UStG

zum Regelsteuersatz 
i. H. v. 19 %



 

 

v. Reisen des eigenen Kirchenchores 

 

  
Reisen des eigenen 

Kirchenchores ins In- oder 
Ausland (z. B. zu 

Chorwettbewerben, 
auswärtigen Auftritten)

Durchführung und 
Abwicklung durch externen 

gewerblichen Anbieter

...

Durchführung und 
Abwicklung durch 

Kirchengemeinde: tritt als 
Veranstalter oder als 

Veranstalter vor Ort auf

Bescheinigung der 
zuständigen Landesbehörde

gem. § 4 Nr. 20 a) Satz 2 
UStG liegt vor

gemeinschaftliche Aufführung 
von Musikstücken steht im 

Vordergrund

touristische/gesellige 
Angebotselemente machen 

nicht mehr als 5 %, 
höchstens 10 % der 

Gesamtkosten der Reise aus 
(Dokumentation)

steuerfrei gem. § 4 Nr. 20 a) 
UStG



 

 

vi. Reine Ausflugsfahrten 

- Geselligkeits-/Spaßcharakter steht im Vordergrund, nicht der kirchliche 
Verkündigungsauftrag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reine Ausflugsfahrten 

Durchführung und 
Abwicklung durch externen 

gewerblichen Anbieter

...

Durchführung und 
Abwicklung durch 

Kirchengemeinde: tritt als 
Veranstalter oder als 

Veranstalter vor Ort auf

- es werden Gegenstände und Dienstleistungen 
Dritter in Anspruch genommen (=Reisevorleistungen), 

die den Reisenden unmittelbar zugute kommen

- die Reise wir im eigenen Namen angeboten

Reisevorleistungen werden 
im Drittland ausgeführt 

(= kein Mitgliedsland der EU)

...

Reisevorleistungen werden 
im Gemeinschaftsgebiet 

(EU) ausgeführt

Geselligkeits-/
Spaßcharakter steht im 
Vordergrund, nicht  der 

kirchliche 
Verkündigungsauftrag

Margenbesteuerung 
gem. § 25 UStG

zum Regelsteuersatz 
i. H. v. 19 %

es werden Reiseleistungen 
durch den Einsatz eigener 

Mittel erbracht (z. B. eigene 
Beförderungsmittel, Hotel, 

Betreuung durch angestellte 
Reiseleiter)

...


